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Zuschuss- und Gebührenordnung 
(gemeinnütziger Verein) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlossen auf der Gründungsveranstaltung am: 04.07.2014 
Zuletzt geändert auf der Mitgliederversammlung am: 02.12.2016 
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1. Zuschussordnung 

1.1 Vereinsführung und Funktionsträger/in 
Hinweis: Steuerfreibetrag ab 2013 max. 720,00 € jährlich, sogenannte Ehrenamtspauschale. 

• 720,00 €/a 1.Vorsitzende/r inkl. Schatzmeister (Vorstand). 
• 500,00 €/a 2.Vorsitzende/r (Vorstand). 
• 200,00 €/a Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, interner Ausbildungskoordinator. 
• 100,00 €/a Jugendvertreter/in (Vorstand). 
• 0,00 €/a Vertreterin der Frauen (Vorstand). 
• 0,00 €/a Protokollführer/in (Vorstand). 
• 0,00 €/a Kassenprüfer/in  

� Abrechnung spätestens zum Jahresende, über Rechnungsstellung. 
 

1.1.1 Aufwandsentschädigung 
 

• 300,00 €/a Pauschale, für den Telefon/ Internet Anschluss. 
• 180,00 €/a Pauschale, für die Homepage Betreuung. 

� Abrechnung spätestens zum Jahresende, über Rechnungsstellung. 

1.2 Übungsleiter/in und Trainer/in 
Hinweis: Steuerfreibetrag ab 2013 max. 2400,00 € jährlich, sogenannte Übungsleiterpauschale. 

• 4,50 €/45min. Grundlagenausbildung bzw. Trainerassistent (Judoka > 16 Jahre). 
Hinweis: Der Trainerassistent (Helfer) ersetzt nicht den Trainer! 

• 8,00 €/45min. Gültige Lizenz, Übungsleiter/in vom BLSV (1.DAN oder Kampfrichter). 
• 10,00 €/45min. Gültige Lizenz, Trainer/in C, B oder A vom BLSV / DOSB (≥ 3.DAN). 

� Pauschalen, inklusive Fahrtkosten. 
� Abrechnung spätestens zum Quartalsende, über Formblatt (Excel-Tabelle). 

1.3 Wettkampfbetreuer/in 
 

• 25,00 €/Tag Pauschale, inklusive Fahrtkosten. 

� Aktiver Übungsleiter/in und Trainer/in 
� Abrechnung spätestens zum Quartalsende, über Formblatt (Excel-Tabelle). 

1.4 Reisekosten 
1.4.1 Verpflegungskosten 

 

• 12,00 €/Tag Pauschale, bei Abwesenheit 8-24 Std. (Heimatadresse). 
• 24,00 €/Tag Pauschale, bei Abwesenheit mind. 24 Std. 

� Werden vom Verein nur für Weiterbildung (Lizenzerhalt) übernommen. 
� Abrechnung spätestens zum Quartalsende, über Formblatt (Excel-Tabelle). 

 

1.4.2 Übernachtungskosten 
 

• 20,00 €/Nacht Pauschale. 

� Werden vom Verein nur für Weiterbildung (Lizenzerhalt) übernommen. 
� Abrechnung spätestens zum Quartalsende, über Formblatt (Excel-Tabelle). 

 

1.4.3 Fahrkosten 
 

• 0,15 €/km Pauschale. 

� Werden vom Verein nur für Weiterbildung (Lizenzerhalt) und Delegierte 
übernommen (Hin- und Rückfahrt, ab 25 km einfache Fahrtstrecke). 
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� Abrechnung spätestens zum Quartalsende, über Formblatt (Excel-Tabelle). 
 

1.5 Startgeld 
 

• 100% Rückerstattung an Vereinsmitglieder (nur nationale Meisterschaften). 

� Rückerstattung bei Vorlage der Rechnung/ Quittung im Original. 
 

1.6 Lizenz-Lehrgang und Weiterbildung 
 

• 100% Rückerstattung an Vereinsmitglieder (nur bei Bedarf u. erfolgreicher Prüfung). 
 

� Rückerstattung bei erfolgreicher Prüfung, mit Vorlage der Rechnung im Original. 
� Übungsl./ Trainer/ Kampfr./ Prüfer in Funktion verpflichten sich zum Lizenzerhalt. 
� Zur 100%-igen Kostendeckung bleibt die jeweilige Lizenz für 5 Jahre im Verein. 
� Die jährliche Bedarfsentscheidung erfolgt vom Vorstandsgremium. 

 
 

2. Gebührenordnung 

2.1 Aufnahme 
 

• 15,00 € Einmalig, pro Person. 
• 30,00 € Einmalig, pro Familie (ab 2 Mitglieder). 

 

2.2 Mitgliedschaft 
 

• 35,00 €/a Einzelmitglied (Passiv: Au-Pair/ Zivildienst/ Sabbatjahr). 

• 90,00 €/a Einzelmitglied (Aktiv: berufliche Erstausbildung/ Bachelor). 

• 120,00 €/a Einzelmitglied (Aktiv: Kinder/ Erwachsene). 

• 180,00 €/a Familienmitgliedschaft (bis 2 aktive Mitglieder). 

• 210,00 €/a Familienmitgliedschaft (ab 3 aktive Mitglieder). 

• 20,00 €/a DJB Jahresbeitragsmarke (Prüfung-/ Wettkampfvoraussetzung). 

• 18,00 €/Stück DJB Kinderausweis-Set / inkl. Porto (für 5 bis 7-Jährige Kinder). 

• 15,00 €/Stück DJB Mitgliedsausweis (Judopass) / inkl. Porto (ab dem 7. Lebensjahr). 

� Beitragsfrei, vor Neuanmeldung, sind max. 3 Trainingseinheiten. 
� Mitgliedsbeitrag, zuzgl. DJB Jahresbeitragsmarke, werden jährlich 

im 1. Quartal eingezogen. 
� Bei unterjährigem Eintritt wird der Beitrag quartalsmäßig berechnet. 

2.3 Gürtelprüfung 
 

• 11,00 €/Stück DJB Kyu-Prüfungsmarke (Prüfereintrag im Judopass). 

• ca. 5,00 €/Psch. Prüfungsgebühr (8.-2.Kyu, nach Aufwand im Verein). 

• ca.10,00 €/Psch. Prüfungsgebühr (1.Kyu, nach Aufwand im Bezirk). 

� Laut Passordnung wird ein Mitgliedsausweis/ Judopass nach 3 Monaten bestellt. 
� Ohne aktuelle DJB Jahresbeitragsmarke verliert der Judopass seine Gültigkeit. 
� Die Prüfungsgebühren werden nach der Gürtelprüfung eingezogen. 

 
 

3. Inkrafttreten 

Diese Zuschuss- und Gebührenordnung tritt mit ihrer Verabschiedung durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung in Kraft. 


